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Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung  
für den Bachelorstudiengang 

Informatik 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (PO 2011) 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
 

vom 17. Juli 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen – Hochschulgesetz (HG) – in der Fassung des Hochschulfreiheits-
gesetzes (HFG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Einführung einer Altersgrenze für die Verbeamtung von 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern vom 3. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 723), 
hat die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn die folgende Ordnung erlassen: 
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Artikel I 
 
 
Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Informatik der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn vom 
14. Oktober 2011 (Amtliche Bekanntmachungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn, 41. Jg., Nr. 30 vom 19. Oktober 2011) wird wie folgt geändert: 
 

In § 8 werden die Absätze 2, 4, 6 und 7 wie folgt neu gefasst: 
 
„(2) Leistungen in anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen sowie an 
staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes sind bei Gleichwertigkeit anzurechnen; dies gilt auf Antrag auch für 
Leistungen an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes. Bei 
der Feststellung der Gleichwertigkeit sind die von der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen 
im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Gleichwertigkeit ist 
festzustellen, wenn sich Leistungen in Inhalt und in den qualitativen Anforderungen 
von den in dieser Ordnung geforderten Leistungen nicht wesentlich unterscheiden. 
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und 
Gesamtbewertung vorzunehmen. Allein ein Unterschied hinsichtlich der zu 
erwerbenden Leistungspunktzahl stellt keinen wesentlichen Unterschied dar. Für 
Leistungen, die in einem weiterbildenden Studium erbracht worden sind, gelten die 
vorstehenden Bestimmungen entsprechend. Wenn keine wesentlichen Unterschiede 
vorliegen, erfolgt eine vollständige Anerkennung der erbrachten Leistungen. Ergibt die 
Prüfung nach den vorstehend beschriebenen Grundsätzen, dass eine Leistung nur 
teilweise anrechnungsfähig ist, erfolgt innerhalb des entsprechenden Moduls eine 
Teilanrechnung. Das entsprechende Modul ist erst bestanden, wenn die fehlenden 
Leistungen nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung erbracht wurden; erst dann erfolgt 
die Vergabe von Leistungspunkten nach Maßgabe dieser Ordnung.“ 
 
„(4) Studienbewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß  
§ 49 Abs. 12 HG berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fachsemester 
aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten auf Prüfungsleistungen der Bachelorprüfung angerechnet. Die 
Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für den 
Prüfungsausschuss bindend.“ 
 
„(6) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 4 ist der 
Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit sind zuständige 
Fachvertreter zu hören. Weiterhin kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit im 
Ausland erbrachter Leistungen die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
gehört werden. Die Entscheidung über eine Anrechnung oder Versagung der 
Anrechnung ist dem Studierenden innerhalb einer Frist von acht Wochen mitzuteilen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Sofern Leistungen nicht oder nur 
teilweise angerechnet werden können, ist dies vom Prüfungsausschuss zu begründen; 
ihn trifft insoweit die Beweislast.“ 
 
„(7) Werden Leistungen angerechnet, sind die Noten – soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind – zu übernehmen und gewichtet mit den Leistungspunkten des 
Moduls, auf das die Leistungen angerechnet werden sollen, in die Berechnung der 
Gesamtnote einzubeziehen. Werden Studienleistungen angerechnet, werden sie ohne 
Benotung mit dem Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Bei unvergleichbaren 
Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Die Anrechnung wird im 
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Zeugnis als solche kenntlich gemacht. Leistungen, die in Studiengängen ohne 
Leistungspunktesystem erbracht wurden, werden durch den Prüfungsausschuss in 
Leistungspunkte umgerechnet, sofern die entsprechende Prüfung Modulprüfungen 
dieser Prüfungsordnung entspricht. Hierbei ist der von der Kultusministerkonferenz 
für den Vergleich mit dem ECTS gebilligte Maßstab zugrunde zu legen. Demzufolge 
hat die Anrechnung von Leistungen zu erfolgen, sofern keine wesentlichen 
Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen bestehen.“ 
 
 

Artikel II 
 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn  
– Verkündungsblatt – in Kraft.  
 
 
 
 
 

U.-G. Meißner 
 

Der Dekan 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Universitätsprofessor Dr. Ulf-G. Meißner 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät vom 2. Juli 2014 sowie des Vorratsbeschlusses des 
Rektorats vom 24. Juni 2014. 
 
Bonn, den 17. Juli 2014 
 
 
 

J. Fohrmann 
 

Der Rektor 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Universitätsprofessor Dr. Jürgen Fohrmann 



Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung  
für den konsekutiven Masterstudiengang  

Computer Science 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (PO 2011) 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
 

vom 17. Juli 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen – Hochschulgesetz (HG) – in der Fassung des 
Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung einer Altersgrenze für die 
Verbeamtung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern vom 3. Dezember 2013 (GV. 
NRW. S. 723), hat die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn die folgende Ordnung erlassen: 
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Artikel I 
 

Die Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Computer Science der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn vom 14. Oktober 2011 (Amtliche Bekanntmachungen der Rheinischen-
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 41. Jg., Nr. 31 vom  
19. Oktober 2011) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
 

(1) Der Masterstudiengang Computer Science richtet sich an Bewerber, die folgende 
Zugangsvoraussetzungen nachweisen: 
 
1. 

- einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss (in der Regel ein 
Bachelor-Grad) im Fach Informatik oder 

- einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem 
verwandten Fach bzw. im Fach Mathematik oder Physik.  

Die vorgenannten Abschlüsse müssen fachlich und inhaltlich besonders 
qualifiziert sein. Die fachliche und inhaltliche Qualifikation liegt vor, wenn zum 
Erwerb des Abschlusses folgende Studienelemente erfolgreich absolviert 
wurden: 

 
1.1 Module im Umfang von mindestens 18 Leistungspunkten (LP) in 

Mathematische Grundlagen der Informatik; 
1.2 Module im Umfang von mindestens 15 LP in Grundlagen der 

Theoretischen Informatik; 
1.3 Module im Umfang von mindestens 18 LP in Grundlagen der 

Programmierung, der Softwaretechnologie und der Informationssysteme; 
1.4 eine wissenschaftliche Abschlussarbeit im Umfang von mindestens 10 

LP. 
 

Die Prüfung der Nachweise der fachlichen und inhaltlichen Qualifikation 
gemäß Nr. 1.1 bis 1.3 erfolgt durch den Prüfungsausschuss unter 
Berücksichtigung der Regelungen in § 8. 

 
2. Die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache mindestens auf dem 

Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
(GeR), nachgewiesen durch einen anerkannten Sprachtest (TOEFL, IELTS o.a.) 
oder einen anderen äquivalenten Nachweis. 

 
3. Die bestandene Prüfung zur Feststellung der Studierfähigkeit bei 

Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die weder Deutsche noch 
Angehörige eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union sind (siehe Anlage 
1). 

 
(2) Kapazitätsbezogene Zulassungsbeschränkungen (Numerus clausus) bleiben 
unberührt.“ 
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2. § 8 wird wie folgt neu gefasst: 

 
„§ 8 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 
 (1) Leistungen, die an einer anderen Hochschule im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes in einem Studiengang erbracht worden sind, werden in dem gleichen 
Studiengang von Amts wegen ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. 

 
 (2) Leistungen in anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen sowie an 

staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes sind bei Gleichwertigkeit anzurechnen; dies gilt auf Antrag auch für 
Leistungen an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes. 
Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit sind die von der Kultusministerkonferenz 
und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie 
Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Gleichwertigkeit 
ist festzustellen, wenn sich Leistungen in Inhalt und in den qualitativen 
Anforderungen von den in dieser Ordnung geforderten Leistungen nicht wesentlich 
unterscheiden. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Allein ein Unterschied 
hinsichtlich der zu erwerbenden Leistungspunktzahl stellt keinen wesentlichen 
Unterschied dar. Für Leistungen, die in einem weiterbildenden Studium erbracht 
worden sind, gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend. Wenn keine 
wesentlichen Unterschiede vorliegen, erfolgt eine vollständige Anerkennung der 
erbrachten Leistungen. Ergibt die Prüfung nach den vorstehend beschriebenen 
Grundsätzen, dass eine Leistung nur teilweise anrechnungsfähig ist, erfolgt innerhalb 
des entsprechenden Moduls eine Teilanrechnung. Das entsprechende Modul ist erst 
bestanden, wenn die fehlenden Leistungen nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung 
erbracht wurden; erst dann erfolgt die Vergabe von Leistungspunkten nach Maßgabe 
dieser Ordnung. 

 
 (3) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage 

vorgelegter Unterlagen auf diesen Studiengang angerechnet werden. 
 
 (4) Der akademische Grad „Master of Science“ wird von der Fakultät nur vergeben, 

wenn sowohl in der Summe mindestens 45 der gemäß § 4 Abs. 4 zu erzielenden 
Leistungspunkte, als auch die 30 LP der Masterarbeit an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn erworben wurden. 

 
 (5) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 3 ist der 

Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit sind zuständige 
Fachvertreter zu hören. Weiterhin kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit im 
Ausland erbrachter Leistungen die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
gehört werden. Die Entscheidung über eine Anrechnung oder Versagung der 
Anrechnung ist dem Studierenden innerhalb einer Frist von acht Wochen mitzuteilen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Sofern Leistungen nicht oder nur 
teilweise angerechnet werden können, ist dies vom Prüfungsausschuss zu 
begründen; ihn trifft insoweit die Beweislast. 
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(6) Werden Leistungen angerechnet, sind die Noten, soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind, zu übernehmen und gewichtet mit den zugehörigen 
Leistungspunkten des Moduls, auf das die Leistungen angerechnet werden sollen, in 
die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Werden Studienleistungen 
angerechnet, werden sie ohne Benotung mit dem Vermerk bestanden aufgenommen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk bestanden aufgenommen. 
Die Anrechnung wird im Zeugnis als solche kenntlich gemacht. Leistungen, die in 
Studiengängen ohne Leistungspunktesystem erbracht wurden, werden durch den 
Prüfungsausschuss in Leistungspunkte umgerechnet, sofern die entsprechende 
Prüfung Modulprüfungen dieser Prüfungsordnung entspricht. Hierbei ist der von der 
Kultusministerkonferenz für den Vergleich mit dem ECTS gebilligte Maßstab 
zugrunde zu legen. Demzufolge hat die Anrechnung von Leistungen zu erfolgen, 
sofern keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen 
bestehen. Soweit Teilprüfungsleistungen anerkannt werden können, erfolgt die 
Vergabe der Leistungspunkte nach erfolgreichem Abschluss des Moduls. 

 
 (7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 besteht ein 

Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Studierenden haben die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen und entsprechende Auskünfte zu erteilen. Der 
Prüfungsausschuss kann eine Erklärung des Studierenden verlangen, dass alle 
anzurechnenden Leistungen mitgeteilt wurden. Eine Anrechnung und die Abnahme 
weiterer Prüfungen können solange versagt werden, wie der antragstellende 
Studierende seiner Mitwirkungspflicht nicht nachkommt.“ 
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Artikel II 
 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn  
– Verkündungsblatt – in Kraft. 
 
 
 
 
 

U.-G. Meißner 
 

Der Dekan 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Universitätsprofessor Dr. Ulf-G. Meißner 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät vom 2. Juli 2014 sowie des Vorratsbeschlusses des 
Rektorats vom 24. Juni 2014. 
 
Bonn, den 17. Juli 2014 
 
 
 

J. Fohrmann 
 

Der Rektor 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Universitätsprofessor Dr. Jürgen Fohrmann 
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